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Schlachtgeflügeluntersuchung und die 
dazugehörigen Unterlagen
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Allgemeinverfügung aus 2010
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Folie 3

Schlachttieruntersuchung im 
Herkunftsbetrieb Art 5 2019/624
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• Kontrolle der Aufzeichnungen im Herkunftsbetrieb 
einschließlich der Überprüfung der Information zur 
Lebensmittelkette

• Eine physische Untersuchung der Tiere
• Prüfung auf Anzeichen einer Erkrankung vorliegen die das Fleisch 

untauglich machen
• Verdacht auf chemische Rückstände besteht
• Probleme im Zusammenhang mit dem Tierschutz vorliegen
• Übermäßige Verschmutzungen
• Transportfähigkeit
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Buchführung VO (EG) 852/2004

• Lebensmittelunternehmer müssen in geeigneter Weise über 
die Maßnahmen zur Eindämmung von Gefahren Buch führen.

• Diese relevanten Informationen sind der zust. Behörde und 
den belieferten Lebensmittelunternehmen zur Verfügung zu 
stellen.
• Futtermittel
• Tierarzneimittel und deren Anwendung
• sonstige Behandlungen
• Aufgetretene Krankheiten
• Ergebnisse von Analysen z.B. Salmonellenuntersuchungen 
• Berichte über Untersuchungen die an den Tieren oder den 

Erzeugnissen vorgenommen wurden
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Sachkunde 
§17 Abs 1 Tiersch Nutzt Halt VO
Puten-/Pekingentenvereinbarung

• Jeder Tierhalter muss für die Haltung von Masthühnern eine Sachkundebescheinigung 
nachweisen. 

• Tierhalter im Sinne des § 17 Abs. 1 TierSchNutztV ist die verantwortliche Person, die befugt ist, 
Entscheidungen zum Tierbestand zu treffen, die also nicht nur für die Betreuung der Tiere 
zuständig ist

• § 17 Abs. 7 Der Halter der Masthühner hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Pflege oder zum 
Einfangen und Verladen der Masthühner angestellten oder beschäftigten Personen in 
tierschutzrelevanten Kenntnissen gemäß Absatz 3 Nummer 1 und Fertigkeiten gemäß Absatz 3 
Nummer 2, einschließlich tierschutzgerechter Tötungsmethoden, angewiesen und angeleitet 
werden
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Bestandsregister
Gefl. Pest VO
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Tiersch Nutzt Halt VO §4 Alle

• (2) Wer Nutztiere hält, hat unverzüglich Aufzeichnungen über das 
Ergebnis der täglichen Überprüfung des Bestandes sowie alle 
medizinischen Behandlungen dieser Tiere und über die Zahl der bei 
jeder Kontrolle vorgefundenen verendeten Tiere, insbesondere über 
Anzahl und Ursache von Tierverlusten, zu führen.
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Stammdaten Tierschnutzhaltvo §19 Hähnchen 
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5) Der Halter fertigt für jeden Masthühnerstall seines Betriebs 
Aufzeichnungen über das Erzeugungsverfahren und Angaben 
über den Stall und seine Ausstattung, insbesondere
1. den Grundriss des Stalls, einschließlich der Begrenzungen aller den Masthühnern 
zugänglichen Flächen;
2. die Lüftungs- und soweit vorhanden Kühl- und Heizanlage, einschließlich Standorten, 
Lüftungsplan mit genauen Angaben über Luftqualitätsparameter wie Luftdurchfluss, 
Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur;
3. die Fütterungssysteme, Tränkanlagen und deren Standorte;
4. die Alarmanlagen und Sicherungssysteme, insbesondere Notstromaggregate, die im 
Falle eines Ausfalls der automatischen oder mechanischen Anlagen und Geräte, von 
denen Gesundheit und Wohlergehen der Tiere abhängen, zum Einsatz kommen;
5. den Bodentyp und die verwendete Einstreu;
6. die technischen Kontrollen der Lüftungs- und Alarmanlage.
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Information zur Lebensmittelkette
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Relevante Information z.B. Futtermittel mit Salmonellenbefund, Fußballenveränderungen 
etc
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Information zur Lebensmittelkette
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Behandlung Behandlung Behandlung Warte-
zeit

Schlach
tung

Tag1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

sieben Tage bilden den Sicherheitserheblichen Zeitraum

In diesem Zeitraum abgelaufene Wartezeiten sind zu 
deklarieren
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Mastbericht
Tierschnutzhaltvo §20 Hähnchen

• (2) Der Transport von Masthühnern zum Schlachthof ist durch 
schriftliche Aufzeichnungen des Halters zu begleiten, welche 
die täglichen Mortalitätsraten im Mastverlauf, die kumulative 
tägliche Mortalitätsrate sowie die Bezeichnung der 
Hybridkreuzungen oder Rasse der Hühner enthalten

• im Zeitraum von 7 Tagen vor Verbringung der Tiere zur 
Schlachtung, im Falle von Masthähnchen während der 
gesamten Mastperiode, bestanden □  keine Wartezeiten für 
verabreichte Tierarzneimittel 

2026



Folie 12

Schädlingsbekämpfung
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Folie 13

vielen Dank

2026 Dr. Brandt

brandt@lkclp.de
04471 15 528

mailto:brandt@lkclp.de
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